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Vermeidung einer Geldbuße resp . von 1E
und 36 Gr . Gold gehörig nachgesucht wer¬
den muß . Wegen der bisher versäumten
Umschreibungen wird die angedrvhete Brüche
indessen nicht gefordert werden , falls die Um¬
schreibung vor dem Ablaufe des bevorstehen¬
den Septembermvnats nachgefucht werden
wird«

2ss) C a mm er - Beka n n t m a chu ng vom
18 . Sept «, xubl . am 2ü . Septemb.
1828.

Mit Seiner Herzoglichen Durchlaucht ^ führung n.
Höchsten Genehmigung soll die Unterhaltung Erhebung eines

der in diesem Jahre theils gep flüsterten , Weŝ s M
theilö mit mit Steinschlag belegten Chaussee- Chaussee-
strecke zwischen Falkenburg und Delmenhorst Drecke zwischen
aus einem Weggelde bestritten , und dieses,
vom 1. nächsten October angerechnet , nach
folgender Aare von dem Gastwirth Lübbe zu
Deichhorst gehoben werden:

1) von einer Kutsche, Chaise , einem Rei¬
sewagen , Schlitten oder beladenen Wa¬
gen für jedes Pferd oder Zugkhier 3
Grote;

2) von einem hiesigen Bauerwagen für
jedes Pferd oder Augthier 2 Groteg

L ) von einem Reiter 3 Grote;
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